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Klassifizierung nachhaltiger Produkte 

Bei allenfalls spezifizierten Nachhaltigkeitspräferenzen kann der Anteil an ökologisch nach-

haltigen Investitionen gemäß Taxonomie-Verordnung (im Anlegerprofil Punkt a) und nach-

haltigen Investitionen gemäß Offenlegungs-Verordnung (im Anlegerprofil Punkt b) mittels 

drei Kategorien („Kategorie 1“, „Kategorie 2“ und „Kategorie 3“) festgelegt werden. 

 

So wird der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen bestimmt  

Um den unter a) und b) auswählbaren Mindestanteil für nachhaltige Investitionen zu klas-

sifizieren, führt die BKS Bank auf vierteljährlicher Basis einen Marktvergleich durch, bei dem 

die Prozentanteile der Umsätze der betrachteten Unternehmen, die der EU-Offenlegungs-

verordnung und der Taxonomie-Verordnung zuzuordnen sind, gemessen werden. Die er-

mittelten Werte werden in drei Kategorien untergliedert („Kategorie 1“, „Kategorie 2“ und 

„Kategorie 3“) und damit die Bandbreite für den prozentualen Anteil der Umsätze nach EU-

Offenlegungsverordnung und Taxonomie festgelegt. Unternehmen mit einem prozentualen 

Anteil unter 1 % werden von der Definition der Bandbreiten ausgenommen. Durch die dy-

namische Festlegung der drei Kategorien können aktuelle Entwicklungen im Bereich nach-

haltiger Finanzinstrumente berücksichtigt werden. 

 

Aktuelle Klassifizierung (01.10.2025) 

 Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 

Anteil an nachhaltigen 

Investitionen nach Taxo-

nomie-Verordnung 

1,00 % - 6,10 % 6,11 % - 19,04 % 19,05 % - 100,00 % 

Anteil an nachhaltigen 

Investitionen nach Of-

fenlegungs-Verordnung 

1,00 % - 6,52 % 6,53 % - 21,86 % 21,87 % - 100,00 % 

 


